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Erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs   
der Haushaltssatzung der Stadt Schwarzenberg 

für das Jahr 2013

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schwarzenberg 
für das Haushaltsjahr 2013 wird gemäß § 76 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Zeit vom 

10. September 2013 bis zum 18. September 2013
öffentlich ausgelegt und kann im Rathaus der Stadt Schwarzen-
berg, Straße der Einheit 20, am 10.September und 11. Septem-
ber im Zimmer 0.09 – Einwohnermeldeamt – und vom 12. Sep-
tember bis 18. September im Zimmer 1.02 – Finanzverwaltung 
– zu folgenden Zeiten eingesehen werden:
Montag-Freitag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Mittwoch, Donnerstag von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Während dieser Zeit besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme 
für jedermann. 
Einwendungen der Einwohner und Abgabepflichtigen zum Ent-
wurf der Haushaltssatzung sind bis zum 27. September 2013 zu 
den o.g. Zeiten ebenfalls in der Finanzverwaltung Zimmer 1.02 
möglich.
Schwarzenberg, den 04.09.2013

           Hiemer
           Oberbürgermeisterin

Am 22. September 2013 findet die Wahl zum 18. 
Deutschen Bundestag statt. Die Wahl dauert von 
08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
Die Stadt Schwarzenberg ist in 13 allgemeine 
Wahlbezirke eingeteilt.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-
berechtigten in der Zeit vom 26.08.2013 bis 
01.09.2013 übersandt worden sind, sind der Wahl-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses um 15:00 Uhr im Rathaus 
der Stadt Schwarzenberg, Straße der Einheit 20, 
08340 Schwarzenberg, Zimmer 3.08 zusammen.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum 
des Wahlbezirkes wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlberechtigung und ih-
ren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mit-
zubringen.
Die Wahlberechtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Je-
der Wähler erhält bei Betreten des Raumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweit-
stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer
a)  für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck 

die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch die-
ser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außer-
dem das Kennwort und rechts von dem Namen 
jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeich-
nung,

b)  für die Wahl nach Landeslisten in blauem 
Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, 
und jeweils die Namen der ersten fünf Bewer-
ber der zugelassenen Landeslisten und links von 
der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.

Der Wähler gibt
seine  Erststimme in der Weise ab,
            dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels 

(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeu-
tig kenntlich macht, welchem Bewerber sie 
gelten soll,  und 

seine Zweitstimme in der Weise ab,
            dass er auf dem rechten Teil des Stimm-

zettels (Blaudruck) durch in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeu-
tig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahl-
zelle des Wahlraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise ge-
faltet werden, dass seine Stimmangabe nicht er-
kennbar ist.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an 
der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist,
a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-

bezirk dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Stadtverwaltung Schwarzenberg einen amtlichen 
Stimmzettel, in einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 
des Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht 
wird mit Freiheitsstraße bis zu 5 Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Schwarzenberg, den 29.08.2013

Stadtverwaltung Schwarzenberg

Hiemer
Oberbürgermeisterin

Wahlbekanntmachung

Auf Grund umfangreicher Vor-
bereitungen für das Festwo-
chenende sowie für erforderliche 
Nachbereitungsarbeiten sind 
alle verfügbaren Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung im Einsatz. 
Daher ist das Rathaus ab  02. bis 
voraussichtlich 11.09.2013 nur 
begrenzt geöffnet.  In dringenden 
Fällen stehen Ansprechpartner  
zu den bekannten Öffnungszeiten  

im  Einwohnermeldeamt und im  
Standesamt zur Verfügung. Au-
ßerdem wird der Samstagsöff-
nungstermin vom  07.09.2013 
auf den 31.08.2013 vorverlegt - 
Sprechzeit von 10.00 bis 12.00 
Uhr. 
Vom 02.09. bis 09.09.2013 kön-
nen Friedhofsangelegenheiten im 
Standesamt (Erdgeschoss) abge-
geben werden.

Wichtiger Hinweis der Statdvewaltung

Der Countdown läuft – noch 2 Tage bis zum „Tag der Sachsen“ – Auszüge aus dem Programm


